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	Darum werde ich als Datenschutzbeauftragter gebraucht
	Hintergrund
	Ihre Einfälle, Ideen, Beispiele

	Mit meiner Beratung und meinen Kontrollen sichere ich die Compliance des Unternehmens.
	· Jedes Unternehmen muss sich an Gesetze und Regelung halten, sprich compliant arbeiten. 
· Ohne Datenschutzbeauftragten kann es hier zu schweren Defiziten kommen, etwa wenn gegen die DSGVO verstoßen wird.
	10 durchgeführte Audits, 6 gravierende Defizite behoben

	Mit meiner Arbeit werden Bußgelder, Imageschäden und Umsatzeinbußen verhindert.
	· Bußgelder können existenzbedrohend sein, auch wenn der Bußgeldrahmen des Art. 83 DSGVO nicht ausgeschöpft wird.
· Wird schlechter Datenschutz publik, ist ein Imageschaden meist die Konsequenz. Zudem können Kunden ausbleiben oder abwandern.
	Datenschutzpanne in 2025 führte aufgrund guter Datenschutzorganisation nur zu Verwarnung durch Datenschutzaufsicht.

	Bei mir sind Know-how und Erfahrung zur praktischen Umsetzung der DSGVO-Anforderungen gebündelt.
	· Fachliches und rechtliches Wissen allein reicht nicht aus. Es braucht auch viel Know-how bei der praktischen Umsetzung der Anforderungen.
· Langjährige Praxiserfahrung aus dem Unternehmen kann durch nichts ersetzt werden, weder durch eine Kanzlei noch durch KI.
	

	Ich vermittle Führungskräften und Mitarbeitern das nötige Datenschutzwissen.
	· Sind alle bedarfsgerecht informiert und geschult, können Fehler und falsches Handeln vermieden werden.
· Praxisnahe und auf den Bedarf zugeschnittene Schulungen gibt es nur von einem fähigen Datenschutzexperten.
	

	Neue Herausforderungen und neue Gefahren kann ich früh identifizieren.
	· Eine frühzeitige Einbindung sorgt dafür, dass es keiner teuren Nachbesserungen im Datenschutz bedarf.
· „Privacy by Design“ wird als gesetzliche Pflicht nur mit einem Profi sachgerecht umgesetzt.
	

	Mit meinen Aktivitäten bleibt Datenschutz als Thema präsent.
	· Mit dem Datenschutzbeauftragten gibt es kein „Aus den Augen, aus dem Sinn“.
· Mit Aktivitäten und regelmäßiger Kommunikation halte ich das Thema präsent und trage zur Umsetzung des Datenschutzes bei.
	

	Ich trage dazu bei, dass Betroffenenrechte ordnungsgemäß erfüllt werden.
	· Betroffenenrechte sind ein komplexes Thema. Hier kann ohne Know-how viel falsch gemacht werden, was schnell zu Bußgeldern oder Schadensersatzforderungen führen kann.
· Schon bei der Transparenzpflicht gibt es viele Stolperfallen. Mit meiner Unterstützung bleibt das Stolpern aus.
	

	Mit mir sinkt das Risiko für Datenpannen und Hackerangriffe.
	· Awareness ist hier ein wichtiger Faktor, damit es nicht zu entsprechenden Vorfällen kommt.
· Passiert doch etwas, trage ich dazu bei, dass der Schaden begrenzt bleibt und Meldepflichten ordnungsgemäß erfüllt werden.
	

	Beim Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten sorge ich dafür, dass alles passt. 
	· Das Unternehmen muss seine Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren. Passiert das nicht, kann ein Bußgeld drohen.
· Ich unterstütze dabei, dass dieses „ungeliebte Thema“ leicht von der Hand geht und dass inhaltlich alles passt.
	

	Ich sorge dafür, dass Risiken ordentlich beurteilt und sachgerecht behandelt werden.
	· Risikoorientierung ist eine zentrale Datenschutzforderung. Dieser wird das Unternehmen mit mir leichter gerecht.
· Gerade bei Schutzmaßnahmen achte ich darauf, dass den Risiken angemessen begegnet wird.
	

	Meine Arbeit sorgt dafür, dass Defizite frühzeitig erkannt werden.
	· Es ist nötig, dass jemand im Datenschutz mit offenen Augen durchs Unternehmen geht.
· Gibt es Gefahren, müssen diese ernst genommen werden. Ich adressiere den Handlungsbedarf.
	

	Dank meiner Unterstützung erfüllt das Unternehmen seine Rechenschaftspflicht.
	· Vieles im Datenschutz muss das Unternehmen nachweisen können. Gelingt das nicht, kann auch das zu einem Bußgeld führen.
· Nachvollziehbarkeit ist unerlässlich, vor allem wenn es um Rechtsgrundlage, Bewertungen und Maßnahmen geht.
	

	Ich begleite kompetent erforderliche Datenschutz-Folgenabschätzungen.
	· Gerade beim Einsatz neuer Technologien (z. B. KI), systematischer Überwachung oder bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten können solche besonderen Prüfungen erforderlich sein.
· Damit die Folgenabschätzungen formell und inhaltlich passen, braucht es einen Spezialisten im Datenschutz.
	

	Bei Datenschutzfragen agiere ich unabhängig und weisungsfrei.
	· Wer sich selbst kontrolliert, beurteilt die Dinge eher zu seinen Gunsten. Das kann im Datenschutz zum Problem werden.
· Mit einem Datenschutzbeauftragten werden Bewertungen objektiviert.
	

	Ich trage zur risiko- und sachgerechten Weiterentwicklung der Datenschutzstrategie bei.
	· Das Unternehmen muss auch im Datenschutz mit der Zeit gehen, etwa hinsichtlich der Umsetzungsstrategie.
· Als jemand mit viel Know-how und Erfahrung kann der Datenschutzbeauftragte zu einer zielgerichteten Steuerung beitragen.
	

	Meine Existenz kann gut fürs Geschäft sein.
	· Kunden ist der sichere Umgang mit ihren Daten wichtig. Sie schauen genau hin, wie Unternehmen das machen.
· Geschäftspartner müssen ebenfalls Risiken minimieren. Warum sollten diese Datenschutzrisiken eingehen, weil der Vertragspartner beim Datenschutz spart?
	

	Ich bin Vertrauensperson für alle Beschäftigten in Datenschutzfragen.
	· Mitarbeiter müssen Defizite und Probleme im Datenschutz ohne Sorge melden können. Hier ist ein Datenschutzbeauftragter idealer Ansprechpartner.
· Ein Datenschutzbeauftragter kann zu einer positiven Fehlerkultur beitragen.
	

	Es wirkt bußgeldmindernd, dass es mich gibt.
	· Bei der Bußgeldbemessung wird vieles berücksichtigt. Auch wie man es mit dem Datenschutz hält und diesen organisiert, kann ein relevanter Faktor sein.
· Das Unternehmen muss immer alle Aspekte der DSGVO umsetzen. Das geht leichter und fehlerfreier mit einem Datenschutzbeauftragten.
	

	Ich koste weniger, als ich bringe.
	· Den Datenschutzbeauftragten einsparen ist eine Milchmädchenrechnung. Pannen und Verstöße werden garantiert teuer.
· Eingekaufte Ad-hoc-Beratungen sind oft aufwendiger und teurer als die dauerhafte Betreuung durch einen Datenschutzbeauftragten.
	

	Das Haftungsrisiko für die Unternehmensleitung sinkt, wenn es mich gibt.
	· Führt falsches Risikomanagement zum Schaden, kann ein Geschäftsführer auch regresspflichtig gegenüber dem Unternehmen werden.
· Das Risiko „Datenschutz“ hat man mit einem Datenschutzbeauftragten leichter im Griff.
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